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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Zivilprozessordnung (ZPO) und dem  
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
 
§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag 
des Versicherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt 
die Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
2 erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des 
Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als geneh-
migt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede 
Abweichung und die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versiche-
rungsnehmer durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf-
merksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt 
der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers ge-
schlossen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzich-
tet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam. 
 
§ 8 VVG (1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung 
innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegen-
über dem Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; 
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterla-
gen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informati-
onen, die nach der VVG-Informationspflichtenverordnung mitzuteilen sind, 
und 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte 
entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmit-
tels deutlich macht und die den Namen und die ladungsfähige Anschrift 
desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hin-
weis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 
enthält. 
Bei Versicherungsprodukten, für die ein Basisinformationsblatt nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte 
Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte 
(PRIIP) (ABI. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, S. 50), 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 1156/2019 (ABI. L 188 vom 
12.7.2019, S. 55) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
oder für die ein PEPP-Basisinformationsblatt nach Artikel 26 der Verord-
nung (EU) 1238/2019 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) 
(ABI. L 198 vom 25.07.2019, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung zu 
erstellen ist, beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor auch das Basisinforma-
tionsblatt oder das PEPP-Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt 
worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach den 
Sätzen 1 und 2 obliegt dem Versicherer. 
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht  
1.bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat, 
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es 
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312c des Bürger-
lichen Gesetzbuchs, 
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertrag-
lichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fern-
absatzvertrag im Sinn des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des § 210  
Absatz 2. 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf aus-
drücklichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, be-
vor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
(4) Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt den 
dort genannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage zu diesem 
Gesetz in Textform verwendet wird. Der Versicherer darf unter Beachtung 
von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 von dem Muster abweichen. Beschränkt sich die 
Abweichung unter Beachtung von Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf Format 
und Schriftgröße oder darauf, dass der Versicherer Zusätze wie die Firma 
oder ein Kennzeichen des Versicherers anbringt, so ist Satz 1 anzuwen-
den. 
 
§ 9 VVG (1) Übt der Versicherungsnehmer das Widerrufsrecht nach § 8 
Abs. 1 aus, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn der Versiche-
rungsnehmer in der Belehrung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 auf sein 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen worden ist und zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die Erstattungspflicht ist  
 

 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs zu erfüllen. 
Ist der in Satz 1 genannte Hinweis unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich die für das erste Jahr des Versicherungsschutzes gezahlten Prä-
mien zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 
(2) Hat der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht nach § 8 wirksam 
ausgeübt, ist er auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammen-
hängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Ver-
trag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist 
und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grund-
lage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer be-
trifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 
 
§ 11 VVG (1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Ver-

sicherungsverhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, 
dass das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekün-
digt wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf mehr 
als ein Jahr erstreckt. 
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, 
kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht 
können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten. 
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie 
darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betra-
gen. 
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren 
geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss 
des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden. 
 
§ 15 VVG Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versiche-
rer angemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, 
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Text-
form zugeht. 
 
§ 19 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, 
erheblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, 
dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im 
Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzei-
ge verpflichtet. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 
sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertreten-
den Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die 
Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsände-
rung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Ver-
sicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht 
hinzuweisen. 
 
§ 20 VVG Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des 
§ 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, 
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungs-
nehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
§ 21 VVG (1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zuste-

henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
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Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begrün-
det, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte 
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, 
die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versiche-
rungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft 
sich die Frist auf zehn Jahre. 
 
§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
§ 23 VVG (1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Ver-

tragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilli-
gung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet 
hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Ge-
fahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. 
 
§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
§ 23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf 
einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederherge-
stellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 
§ 25 VVG (1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absiche-
rung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes 
gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf dieses Recht hinzuweisen. 
 
§ 26 VVG (1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs.1 vorsätzlich verletzt hat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer 
war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung 
verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 
3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt 
Absatz 1 Satz 2. 
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, 
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versi-
cherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder  
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt 
war. 
 
§ 27 VVG Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine uner-
hebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen 
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein 
soll. 

§ 28 VVG (1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht 
auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur 
Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach 
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer 
vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam. 
 
§ 29 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer 
nach den Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Per-
sonen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer 
das Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu, 
wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Vertrag 
unter den gleichen Bedingungen nicht geschlossen hätte. 
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüg-
lich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum 
Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt 
oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird. 
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer 
Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise 
leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen 
vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Ab-
satz 1 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 37 (1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, 

ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungs-
falles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
§ 38 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Be-
träge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf 
verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge je-
weils getrennt anzugeben. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder 
Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
§ 39 VVG (1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versi-
cherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versiche-
rungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch An-
fechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht 
dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder 
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Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, 
kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versiche-
rungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit 
aufgewendeten Kosten zurückfordern. 
 
§ 40 VVG (1) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel 
die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ent-
sprechend ändert, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Er-
höhung, kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden 
der Erhöhung der Prämie zugehen. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer An-
passungsklausel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindert, 
ohne die Prämie entsprechend herabzusetzen. 
 
§ 47 VVG (1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen. 
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzei-
tige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag 
ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich 
gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auf-
trag des Versicherten geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versiche-
rer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
schließt. 
 
§ 49 VVG (1) Bei einem Versicherungsvertrag, dessen wesentlicher Inhalt 
die Gewährung einer vorläufigen Deckung durch den Versicherer ist, kann 
vereinbart werden, dass dem Versicherungsnehmer die Vertragsbestim-
mungen und die Informationen nach § 7 Abs. 1 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 2 nur auf Anforderung und spätestens 
mit dem Versicherungsschein vom Versicherer zu übermitteln sind. Auf 
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs ist Satz 1 nicht anzuwenden. 
(2) Werden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen dem Versiche-
rungsnehmer bei Vertragsschluss nicht übermittelt, werden die vom Ver-
sicherer zu diesem Zeitpunkt für den vorläufigen Versicherungsschutz üb-
licherweise verwendeten Bedingungen, bei Fehlen solcher Bedingungen 
die für den Hauptvertrag vom Versicherer verwendeten Bedingungen auch 
ohne ausdrücklichen Hinweis hierauf Vertragsbestandteil. Bestehen Zwei-
fel, welche Bedingungen für den Vertrag gelten sollen, werden die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Versicherer verwendeten Bedingun-
gen, die für den Versicherungsnehmer am günstigsten sind, Vertragsbe-
standteil. 
 
§ 50 VVG Ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, im Fall des Nichtzu-

standekommens des Hauptvertrags eine Prämie für die vorläufige  
Deckung zu zahlen, steht dem Versicherer ein Anspruch auf einen der 
Laufzeit der vorläufigen Deckung entsprechenden Teil der Prämie zu, die 
beim Zustandekommen des Hauptvertrags für diesen zu zahlen wäre. 
 
§ 51 VVG (1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zah-
lung der Prämie abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Vorausset-
zung aufmerksam gemacht hat. 
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
abgewichen werden. 
 
§ 52 VVG (1) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 

dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer geschlos-
senen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über vorläufige Deckung 
ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. Ist der Beginn des Versi-
cherungsschutzes nach dem Hauptvertrag oder dem weiteren Vertrag 
über vorläufige Deckung von der Zahlung der Prämie durch den Versiche-
rungsnehmer abhängig, endet der Vertrag über vorläufige Deckung bei 
Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Prämie abweichend von Satz 1 
spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der 
Prämienzahlung in Verzug ist, vorausgesetzt, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
aufmerksam gemacht hat. 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer den 
Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit 
einem anderen Versicherer schließt. Der Versicherungsnehmer hat dem 
bisherigen Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der Vertrag 
über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, weil der Versicherungs-

nehmer seine Vertragserklärung nach § 8 widerruft oder nach § 5 Abs.1 
und 2 einen Widerspruch erklärt, endet der Vertrag über vorläufige  
Deckung spätestens mit dem Zugang des Widerrufs oder des Wider-
spruchs beim Versicherer. 
(4) Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann 
jede Vertragspartei den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die 
Kündigung des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang wirksam. 
(5) Von den Absätzen 1 bis 4 kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers abgewichen werden. 
 
§ 74 VVG (1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-

ten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Überver-
sicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird. 
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus 
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 
 
§ 75 VVG Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versi-

cherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Ver-
sicherer nur verpflichtet, die Leistung nach dem Verhältnis der Versiche-
rungssumme zu diesem Wert zu erbringen. 
 
§ 77 VVG (1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versiche-
rung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. 
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entge-
hende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden ver-
sichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden. 
 
§ 78 VVG (1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der an-
deren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachver-
sicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, 
dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Be-
trag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr 
als den Betrag des Schadens verlangen kann. 
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maß-
gabe der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach 
dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen 
ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das aus-
ländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf 
Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach dem für ihn maß-
geblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist. 
(3) In der Haftpflichtversicherung von Gespannen sind bei einer Mehrfach-
versicherung die Versicherer im Verhältnis zueinander zu Anteilen ent-
sprechend der Regelung in § 19 Absatz 4 des Straßenverkehrsgesetzes 
verpflichtet. 
(4) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Ab-
sicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 79 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der spä-
ter geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt 
wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung da-
durch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungs-
verträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die meh-
reren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Ver-
sicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die ver-
hältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien 
verlangen. 
 
§ 80 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung 
nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. 
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat. 
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(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 
 
§ 82 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungs-
falles nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag be-
teiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
 
§ 85 VVG (1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, 
die durch die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden 
Schadens entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Um-
ständen nach geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, 
als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungs-
summe übersteigen. 
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines 
Sachverständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer 
nicht zu erstatten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert worden. 
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch 
den Kostenersatz entsprechend kürzen. 
 
§ 86 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gelten-
den Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 
 
§ 95 VVG (1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden 
Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 
(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur 
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner. 
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat. 
 
§ 96 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versi-

cherten Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Veräußerung ausgeübt wird. 
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Be-
stehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kennt-
nis, ausgeübt wird. 
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 
oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine 
Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht. 
 

§ 97 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Ein-
trittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 
 
§ 143 VVG (1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der 
Versicherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek 
angemeldet hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem Zeitpunkt zur Leis-
tung verpflichtet, zu welchem dem Hypothekengläubiger die Bestimmung 
der Zahlungsfrist oder, wenn diese Mitteilung unterblieben ist, die Kündi-
gung mitgeteilt worden ist. 
(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst mit 
dem Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm die Beendigung 
und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der Beendi-
gung durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf andere Weise 
hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das Versicherungsver-
hältnis wegen unterbliebener Prämienzahlung durch Rücktritt oder Kündi-
gung des Versicherers oder durch Kündigung des Versicherungsnehmers, 
welcher der Hypothekengläubiger zugestimmt hat, beendet wird. 
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Vereinba-
rung zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, durch die 
der Umfang des Versicherungsschutzes gemindert wird oder nach welcher 
der Versicherer nur verpflichtet ist, die Entschädigung zur Wiederherstel-
lung des versicherten Gebäudes zu zahlen. 
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem 
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht geltend 
gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet jedoch ihm gegen-
über nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem ihm die Nichtigkeit durch 
den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf andere Weise von der 
Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat. 
 
§ 145 VVG Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 
befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Hypothekengläubigers geltend 
gemacht werden, dem gegenüber die Leistungspflicht des Versicherers 
bestehen geblieben ist. 
 
§ 286 BGB (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers 

nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die 
Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die 
Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren 
gleich. 
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene 
Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem 
Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 
3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interes-
sen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in 
der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden 
ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstel-
lung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. 
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge 
eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 
(5) Für eine von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Vereinbarung über 
den Eintritt des Verzugs gilt § 271a Absatz- 1 bis 5 entsprechend. 
 
§ 288 BGB (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. 
Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. 
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, be-
trägt der Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. 
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen 
verlangen. 
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlos-
sen. 
(5) Der Gläubiger einer Entgeltforderung hat bei Verzug des Schuldners, 
wenn dieser kein Verbraucher ist, außerdem einen Anspruch auf Zahlung 
einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Dies gilt auch, wenn es sich bei der 
Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung 
handelt. Die Pauschale nach Satz 1 ist auf einen geschuldeten Schadens-
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ersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung 
begründet ist. 
(6) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, die den Anspruch des Gläu-
bigers einer Entgeltforderung auf Verzugszinsen ausschließt, ist unwirk-
sam. Gleiches gilt für eine Vereinbarung, die diesen Anspruch beschränkt 
oder den Anspruch des Gläubigers einer Entgeltforderung auf die Pau-
schale nach Absatz 5 oder auf Ersatz des Schadens, der in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist, ausschließt oder beschränkt, wenn sie im 
Hinblick auf die Belange des Gläubigers grob unbillig ist. Eine Vereinba-
rung über den Ausschluss der Pauschale nach Absatz 5 oder des Ersat-
zes des Schadens, der in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist, ist 
im Zweifel als grob unbillig anzusehen. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzu-
wenden, wenn sich der Anspruch gegen einen Verbraucher richtet. 
 
§ 1168 BGB (1) Verzichtet der Gläubiger auf die Hypothek, so erwirbt sie 
der Eigentümer. 
(2) Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber 
zu erklären und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. Die Vorschriften 
des § 875 Abs. 2 und der §§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung. 
(3) Verzichtet der Gläubiger für einen Teil der Forderung auf die Hypothek, 
so stehen dem Eigentümer die im § 1145 bestimmten Rechte zu. 
 
§ 352 HGB (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Ausnahme der Ver-

zugszinsen, ist bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für 
das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Han-
delsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind. 
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen 
ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu 
fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen. 
 
§ 13 ZPO Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den 
Wohnsitz bestimmt. 
 
§ 17 ZPO (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korpora-
tionen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen 
Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die 
als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als 
Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung ge-
führt wird. 

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Ge-
richt, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche 
verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes. 
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten 
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders gere-
gelter Gerichtsstand zulässig. 
 
§ 21 ZPO (1) Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder 
eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Ge-
schäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf 
den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht 
des Ortes erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet. 
(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Perso-
nen begründet, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes 
Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese 
Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechts-
verhältnisse betreffen. 
 
§ 22 ZPO Das Gericht, bei dem Gemeinden, Korporationen, Gesellschaf-

ten, Genossenschaften oder andere Vereine den allgemeinen Gerichts-
stand haben, ist für die Klagen zuständig, die von ihnen oder von dem In-
solvenzverwalter gegen die Mitglieder als solche oder von den Mitgliedern 
in dieser Eigenschaft gegeneinander erhoben werden. 
 
§ 29 ZPO (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über 
dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige 
Verpflichtung zu erfüllen ist. 
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit 
nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 
 
§ 1 WEG (2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Woh-
nung in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaft-
lichen Eigentum, zu dem es gehört. 
(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken die-
nenden Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentums-
anteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 
(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das 
Grundstück und das Gebäude, soweit sie nicht im Sondereigentum oder 
im Eigentum eines Dritten stehen. 

 


